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Im Juli dieses Jahres tritt die neue Verfassung in Kraft. Um nicht einzelne Neuerungen zu 
gefährden, wurden dem Volk bei der Abstimmung keine Varianten vorgelegt. In Gesprächen mit 
Exponentinnen und Exponenten verschiedenster Parteien konnte bereits vor der Abstimmung 
festgestellt werden, dass die Verkleinerung des Grossen Rates ausserhalb des Verfassungsrates 
auf wenig Zustimmung stösst. 

Schwerwiegend ist der Demokratieverlust. Bedeutend weniger Personen können über das 
Geschick der Stadt und des Kantons Basel bestimmen. Der Grosse Rat kann seiner Aufgabe als 
Repräsentationsorgan nicht mehr nachkommen. Kleinere Gruppierungen werden nicht mehr im 
Parlament vertreten sein. 

Die Einstiegschancen von Frauen und Männern werden bei einer Verkleinerung des 
Parlaments verschlechtert. Durch die gleichzeitige Verlängerung der Amtszeit und das Fehlen 
einer kommunalen Struktur in Basel-Stadt besteht die Gefahr, dass eine ganze Generation 
von Politikerinnen verloren geht. Die Wahrscheinlichkeit im Grossen Rat mitgestalten zu 
können wird durch die Verkleinerung und gleichzeitige Amtszeitverlängerung beinahe 
halbiert. 

Gerade Personen, welche nicht schon in unzähligen Vereinen einen hohen Bekanntheitsgrat 
erreichen konnten, werden wenig Chancen auf einen Grossratssitz haben. Frauen, welche heute 
schon untervertreten sind, werden einmal Mehr zu den Verliererinnen gehören. Der Anreiz, aktiv 
Politik zu machen, geht verloren. 

Die Mitgliedschaft in kleineren Parteien, und zu denen muss man heute beinahe alle zählen, wird 
dadurch unattraktiver werden. Politische Diskussionen werden nicht mehr in den Parteien, sondern 
auf der Strasse geführt. Das Parlament und die Politik dürfen sich aber nicht weiter von der 
Bevölkerung und ihren Anliegen entfernen. 

Das Prinzip des Milizparlamentes erfordert eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung neben dem 
Grossratsmandat. Durch die Verkleinerung steigt die Belastung für die einzelnen Grossrätinnen an. 
Die Komplexität der Materie verlangt auch weiterhin eine genügende Auseinandersetzung von den 
Mitgliedern. Dadurch werden Menschen mit geringerem Einkommen benachteiligt, wenn nicht 
sogar von einer Mitarbeit abgehalten. Dazu kommt, dass die Arbeit im Grossen Rat hat in den 
letzten Jahren durch die vorberatenden Kommissionen zugenommen und die Themen allgemein 
komplexer geworden sind. Für kleine Fraktionen ist es heute schon schwer, die anfallende Arbeit 
auf die wenigen Schultern zu verteilen und sich jeweils genügend Fachwissen anzueignen. Diese 
Problematik wird sich bei einer Verkleinerung des Grossen Rates zuspitzen. 

In der Schweiz hat jede Gemeinde einen Gemeinderat, grössere Gemeinden einen Einwohnerrat, 
bei kleineren Gemeinden kann man sich direkt an der Gemeindeversammlung zu Wort melden. Da 
die Stadt Basel keine Einwohnergemeinde kennt, der Verfassungsrat den Strukturwandel auch 
nicht anging, ist die Situation nicht mit ändern Kantonen vergleichbar. 

Die direkte Demokratie hat den berechtigen Anspruch, möglichst die ganze Bevölkerung 
miteinzubeziehen. Mit der Verkleinerung des Parlaments beschreitet Basel einen Weg in die 
falsche Richtung. 

Staatsrechtlich gesehen übt die Legislative die Oberaufsicht über die Exekutive aus. Die Exekutive 
hat durch den Verwaltungsapparat einen Machtvorsprung. Durch die Reduktion der Mitglieder wird 
das Parlament noch mehr geschwächt. Die Legislative darf in ihrer Aufsichtsfunktion nicht 
eingeschränkt werden. 

Aus diesen Gründen stellen die Unterzeichnenden im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen 
Kantonsverfassung vom 30. Oktober 2005 der Regierung den Antrag, dem Grossen Rat eine 
Vorlage zur Änderung des § 80 Abs. 2 innerhalb von sechs Monaten zu unterbreiten. Der § 80 
Abs. 2 soll in dem Sinne abgeändert werden, dass der Grosse Rat 130 Mitglieder zählt. Die 
Erfüllung der Motion soll auf sechs Monate beschränkt sein. Sie soll rechtzeitig vor den nächsten 
Legislaturwahlen in Kraft treten. 
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